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der Baugenossenschaft Rotach 
 

BEMESSUNGSRICHTLINIEN 
 

1.  Anerkannte Ausgaben (in Anlehnung an das Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur 
AHV und IV [ELG] und das Gesetz des Kantons Zürich über die Zusatzleistungen) 

Dazu gehören: 
1.1  Betrag für den Allgemeinen Lebensbedarf 
1.2  Bruttomietzins (einschliesslich Nebenkosten) 
1.3  Prämien für die Krankenpflegeversicherung (inklusive Prämien für allfällige 

Zusatzversicherungen) 
 
1.1 Betrag für den Allgemeinen Lebensbedarf (Stand 2009/2010) 

Anzahl Personen Lebensbedarf pro Jahr Lebensbedarf pro Monat 
(auf- bzw. abgerundet) 

   
Alleinstehende Fr. 21‘140.-- Fr. 1'762.-- 
   
Ehepaare Fr. 31‘710.-- Fr. 2‘642.50 
   
Für die ersten zwei Kinder je Fr.   9'780.--1) Fr.    815.-- 
   
Für zwei weitere Kinder je* Fr.   6'520.--1) Fr.    543.-- 
   
Für jedes weitere Kind je** Fr.   3'260.--1) Fr.    272.-- 

 
*   das heisst für das dritte und das vierte Kind (= 2/3 des Betrages für die ersten zwei Kinder) 
**  das heisst ab dem fünften Kind (= 1/3 des Betrages für die ersten zwei Kinder) 
 

1) Diese Beträge erhöhen sich pro Kind um je Fr. 1'210.--/Jahr (= Fr. 101.--/Monat, 
aufgerundet), falls das Kind unmündig ist, oder um je Fr. 2'420.--/Jahr (= Fr. 202.--/Monat, 
aufgerundet), falls das Kind mündig ist. 
 

Der Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf umfasst grundsätzlich folgende 
Lebenshaltungskosten (nicht abschliessend): 
 
-  Nahrungsmittel (inklusive Getränke) 
-  Bekleidung (inklusive Schuhe) und deren Pflege 
-  Energieverbrauch (Elektrizität, etc.) 
-  Verkehrsauslagen (inkl. Halbtax- oder Generalabonnement), die nicht zur Berufsausübung 

gehören 
-  Telefon (inkl. Mobiltelefon und Internet) 
-  Radio- und Fernsehgebühren; Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, etc. 
-  Körperpflege (z.B. Coiffeur) 
-  Hausrat- und Haftpflichtversicherungen 
-  Vereinsbeiträge, etc. 
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1.2 Bruttomietzins (einschliesslich Nebenkosten) 

In Abweichung zum ELG rechnet der Solifonds den effektiven Bruttomietzins der 
Genossenschaftswohnung als Ausgabe an. Sollte eine Genossenschafterin/ein 
Genossenschafter eine für sie/ihn zu grosse und/oder zu teure Wohnung belegen, kann 
der Solifonds diese Person bitten, nach Möglichkeit eine günstigere Wohnung zu suchen 
(in erster Linie innerhalb der Genossenschaft). Allerdings ist in diesem Zusammenhang 
insofern eine gewisse Zurückhaltung geboten, als den persönlichen Verhältnissen der 
Genossenschafterin/des Genossenschafters (z.B. Verwitwung, Trennung, Scheidung, 
Verwurzelung im Quartier, Alter und Gesundheit, etc.) angemessen Rechnung zu tragen 
ist. 

 
1.3 Prämien für die Krankenpflegeversicherung 

In Abweichung zum ELG rechnet der Solifonds die effektiv zu bezahlenden Prämien, auch 
jene für allfällige Zusatzversicherungen, als Ausgabe an. Sollte eine Person vom Kanton 
für die Grundversicherung Prämienverbilligungen erhalten, werden diese vom 
Gesamtprämienbetrag abgezogen. 

 
 
2.  Anrechenbare Einkommen 

Dazu gehören: 
2.1 Renten 
2.2 Einkünfte aus Vermögen 
2.3 Familienrechtliche Unterhaltsbeiträge 
2.4 Ersatzeinkünfte 
2.5 Ein Teil des Erwerbseinkommens 

 
 
2.1 Renten 

der AHV und der IV, der Pensionskasse (berufliche Vorsorge), der Militär- oder 
Unfallversicherung und von ausländischen Sozialversicherungen sowie allfällige Leibrenten 
und Renten privater Versicherungen. 

 
2.2 Einkünfte aus Vermögen 

Zinsen, Dividenden, Untermiete (einer Wohnung, eines Zimmers, eines Garagen- oder 
Abstellplatzes, eines Werkraumes, etc.), usw. Besitzt jemand eine Liegenschaft (z.B. eine 
Ferienwohnung) wird auch der Eigenmietwert als Einkommen angerechnet. 

 
2.3 Familienrechtliche Unterhaltsbeiträge 

Alimente für Kinder und/oder geschiedene Ehegatten. 
 
2.4 Ersatzeinkünfte 

Taggelder der Krankenversicherung, der Invalidenversicherung, der 
Arbeitslosenversicherung oder der Unfallversicherung. 

 
2.5 Ein Teil des Erwerbseinkommens 

Vom jährlichen Nettoerwerbseinkommen werden die effektiven Berufsauslagen (z.B. 
Fahrkosten, Kosten für auswärtiges Essen, Berufskleider, etc.) und bei Alleinstehenden ein 
Freibetrag von Fr. 1'000.--/Jahr, bei Ehepaaren ein Freibetrag von Fr. 1'500.--/Jahr 
abgezogen. Vom Rest werden zwei Drittel als Einkommen angerechnet. 

 
Nicht als Einkommen werden angerechnet: 
- Verwandtenunterstützungen 
- öffentliche oder private Leistungen der Fürsorge und Sozialhilfe 
- Hilflosenentschädigungen der AHV, IV oder der Unfallversicherung 
- Stipendien und andere Unterstützungsbeiträge für die Ausbildung 
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3. Vermögen 
 

Anzahl Personen Vermögensfreigrenze 
Alleinstehende Fr. 25'000.-- 
Ehepaare Fr. 40'000.-- 
Je Kind Fr. 15’000.-- 

 
Zum Vermögen gehören auch allfällige Rückkaufswerte von Lebensversicherungen. 
 
Werden die genannten Vermögensfreigrenzen überschritten, besteht kein Anspruch auf 
Unterstützung durch den Solidaritätsfonds. Dies unabhängig davon, ob die in Ziff. 1 genannten 
Ausgaben die in Ziff. 2 erwähnten Einkommen übersteigen. 
 
 
 
4. Anspruch auf Unterstützung 
besteht dann, wenn die in Ziff. 1 anerkannten Ausgaben die in Ziff. 2 anrechenbaren 
Einkommen übersteigen und zudem die in Ziff. 3 festgelegten Vermögensfreigrenzen nicht 
überschritten werden. 
 
 
 
Zürich, Januar 2009 
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Berechnungsbeispiel Nr. 1 
 
Frau X, alleinstehend, ist 48 Jahre alt und arbeitet als Kassierin bei einem Grossverteiler mit 
einem Bruttoverdienst von Fr. 3'700.-- pro Monat, inkl. 13. Monatsgehalt. Wegen Schliessung 
der örtlichen Filiale wird sie entlassen. 
 
Ihre Arbeitslosenentschädigung beträgt 80 % des letzten Lohnes, also Fr. 2'960.--/Monat. 
Davon werden ihr noch Beiträge an die AHV, an die obligatorische Unfallversicherung und an 
die 2. Säule abgezogen, so dass sie von der Arbeitslosenversicherung netto ca. Fr. 2'650.-- pro 
Monat bekommt. Ihr Vermögen, inklusive Anteilscheinkapital von Fr. 5'500.--, beträgt Fr. 
12'000.--. Die monatliche Krankenkassenprämie beläuft sich auf Fr. 420.--, diese wird ihr mit Fr. 
77.-- pro Monat verbilligt. Der Mietzins beträgt Fr. 1'100.-- pro Monat. 
 
Seit dem Verlust ihrer Arbeitsstelle hat Frau X Mühe, die Kosten des täglichen Lebens zu 
finanzieren. Sie gelangt deshalb an den Solidaritätsfonds mit dem Gesuch um vorübergehende 
Unterstützung. 
 
 
Anerkannte Ausgaben pro Monat nach den Bemessungsrichtlinien des Solidaritätsfonds: 
Betrag für den allgemeinen 
Lebensbedarf (Alleinste-
hende) 

 Fr. 1'762.-- 

Krankenkassenprämie Fr. 420.-- . 
Prämienverbilligung Fr.   77.-- Fr.     343.-- 
Mietzins  Fr.  1'100.-- 
Anerkannte Ausgaben total  Fr. 3'205.-- 
 
 
Anrechenbare Einkommen pro Monat nach den Bemessungsrichtlinien des Solidaritätsfonds: 
Taggelder der 
Arbeitslosenversicherung 

 Fr. 2'650.-- 

Zinsertrag (0,5 % von Fr. 
6'500.--1] = Fr. 32.50 : 12 
Monate) 

 Fr.      2.70 

Anrechenbares Einkommen 
total 

 Fr. 2‘652.70 

 
 
Die anerkannten Ausgaben von Frau X überschreiten ihr anrechenbares Einkommen um 
Fr. 552.30 pro Monat (Fr. 3'205.-- minus Fr. 2‘652.70). 
 
Das Vermögen von Frau X übersteigt die für Alleinstehende geltende Vermögensfreigrenze von 
Fr. 25'000.-- nicht. 
 
Frau X hat Anspruch auf Unterstützung durch den Solidaritätsfonds. 
 
1] Vermögen von Fr. 12'000.-- minus Fr. 5'500.-- (Anteilscheinkapital, das nicht verzinst wird) = 

Fr. 6'500.--. 
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Berechnungsbeispiel Nr. 2 
 
Die Ehe Z ist zerrüttet, es kommt zur Scheidung. 
 
Herr Z, der als Hilfsarbeiter auf dem Bau Fr. 5'400.-- brutto pro Monat erzielt, wird im 
Scheidungsurteil verpflichtet, seiner Ex-Gattin, welche 55 Jahre alt ist und seit längerem mit 
grossen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, monatlich Fr. 1’800.-- an Alimenten 
auszurichten. Von der Invalidenversicherung erhält Frau Z monatlich eine Rente von Fr. 1'140.--
. Vermögen ist keines vorhanden. Ihre Krankenkassenprämie beträgt Fr. 380.-- pro Monat, die 
monatliche Prämienverbilligung beläuft sich auf Fr. 77.-- pro Monat. Der monatliche Mietzins 
beträgt Fr. 1'100.--. 
 
Frau Z weiss nicht, wie sie das Anteilscheinkapital von Fr. 5'500.--, das sie nach dem Auszug 
ihres Gatten aus der ehelichen Wohnung übernehmen muss, bezahlen und mit ihrem nun 
kleineren Einkommen ihren Lebensunterhalt bestreiten soll. Sie gelangt deshalb an den 
Solidaritätsfonds mit der Bitte um Unterstützung. 
 
 
Anerkannte Ausgaben pro Monat nach den Bemessungsrichtlinien des Solidaritätsfonds: 
Betrag für den allgemeinen 
Lebensbedarf (Alleinste-
hende) 

 Fr. 1'762.-- 

Krankenkassenprämie Fr. 380.--  
Prämienverbilligung Fr.   77.-- Fr.    303.-- 
Mietzins  Fr. 1'100.-- 
Anerkannte Ausgaben total  Fr. 3'165.-- 
 
 
Anrechenbare Einkommen pro Monat nach den Bemessungsrichtlinien des Solidaritätsfonds: 
Familienrechtliche 
Unterhaltsbeiträge (Alimente 
des Ex-Gatten) 

 Fr. 1'800.-- 

Invalidenrente  Fr. 1'140.-- 
Anrechenbares Einkommen 
total 

 Fr. 2’940.-- 

 
 
Die anerkannten Ausgaben von Frau Z überschreiten ihr anrechenbares Einkommen um 
Fr. 225.-- pro Monat (Fr. 3'165.-- minus Fr. 2’940.--). 
 
Vermögen ist keines vorhanden. 
 
Frau Z hat Anspruch auf Unterstützung durch den Solidaritätsfonds (einmalige Geldleistung 
[Anteilscheinkapital] und periodische Geldleistungen [an die Lebenshaltungskosten]). 
 
 


